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VERWALTUNGS-UNDBENUTZUNGSORDNUNG

Institut mr Deutsches und Europäisches Parteienrecht

wissenschaftliche Einrichtung des Fachbereichs Rechtswissenschaft
der FernUniversität -Gesamthochschule- in Hagen

vom 4. Juni 1991

§ 1
Name

Das "Institut für Deutsches und Europäisches Parteienrecht" ist eine wissenschaftliche
Einrichtung des Fachbereichs Rechtswissenschaft gern. § 26 der Grundordnung der
FernUniversität -Gesamthochschule- in Hagen und § 29 WissHG NW.

§2
Aufgaben

Das Institut soll in intensiven Kontakt sowohl mit der Wissenschaft als auch der politi­
schen Praxis die Entwicklung des nationalen und internationalen Parteienrechts ver­
folgen, analysieren und Problemlösungen erarbeiten.
Dabei soll/sollen insbesondere

1. rechtsvergleichende Erkenntnisse über die parteienrechtliche Situation in Europa
gewonnen

2. ein Beitrag zur Entwicklung des Parteienrechts im vereinigten Deutschland ge­
leistet

3. Kooperation bei Forschungsvorhaben mit anderen öffentlichen Forschungs­
einrichtungen in ganz Europa angestrebt

4. eine TransfersteIle für europäische Parteienrechtspraktiker, Parlamentarier, Juri­
sten wie auch Politologen geschaffen und dabei Fragestellungen der Praxis für die
Praxis aufbereitet

5. durch eigene Veröffentlichungen an der Entwicklung des deutschen und euro­
päischen Parteienrechts mitgewirkt

6. die gesamte parteienrechtliche Literatur für Benutzer des Instituts aufgearbeitet
und bereitsgestellt werden.

§3
Mitglieder

Dem Institut gehören der Vorstand, der Direktor sowie wissenschaftliche und nicht­
wissenschaftliche Mitarbeiter an, die dem Institut unmittelbar zugewiesen werden. Die
Zuweisung erfolgt gemäß § 103 WissHG. Die Zuordnung von wissenschaftlichen und
nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern kann nur mit deren Zustimmung erfolgen.
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§4
Vorstand und Direktor

(1) Dem Vorstand des Instituts sollen der Inhaber des Lehrgebiets "Deutsches und
Ausländisches Staatsrecht und Staatslehre" sowie mindestens zwei weitere Professoren
des Fachbereichs Rechtswissenschaft angehören. Sie werden vom Fachbereichsrat ge­
wählt. Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre.

(2) Der Fachbereichsrat wählt nach Gruppen getrennt je ein Mitglied aus der Gruppe
der wissenschaftlichen und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter sowie einen Ver­
treter der Gruppe der Studenten in den Vorstand. Sie haben beratende Stimme. Ihre
Amtszeit beträgt zwei Jahre.

(3) Der Vorstand entscheidet über alle Angelegenheiten des Instituts von allgemeiner
oder grundsätzlicher Bedeutung. Er tritt mindestens zweimal pro Semester zusammen.

(4) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Professor als geschäftsführenden wis­
senschaftlichen Leiter. Er leitet das Institut im Auftrage des Vorstands und führt den
Titel eines Direktors. Er nimmt die Geschäfte der Verwaltung in eigener Zustän­
digkeit wahr. Er vertritt, unbeschadet der Rechte des Fachbereichs, den Vorstand in
den Gremien der Universität und nach außen. Er ist den Mitgliedern des Vorstandes
auskunfts- und rechenschaftsptlichtig. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

§5
Geschäftsführer

(1) Der Vorstand ernennt einen Geschäftsführer. Dieser führt das Institut unbe­
schadet der Zuständigkeit des Direktors nach dessen Weisungen.

(2) Der Geschäftsführer soll ein promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter des In­
stituts sein.

§6
Kuratorium

(1) Der Fachbereichsrat wählt auf Vorschlag des Vorstands ein Kuratorium. Dem Ku­
ratorium sollen Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis angehören. Die Amts­
zeit der Kuratoriumsmitglieder beträgt drei Jahre. Die Tätigkeit der Mitglieder erfolgt
ehrenamtlich. Das Nähere regelt der Fachbereichsrat durch Beschluß.

(2) pas Kuratorium hat die Aufgabe, den Vorstand bei der Führung des Instituts wis­
senschaftlich zu beraten und zu unterstützen.

(3) Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Es gIbt sich eine Ge­
schäftsordnung.

(4) Das Kuratorium soll mindestens einmal im Jahr tagen. Es ist vom Vorstand regel-.....~.
mäßig über die Tätigkeit des Instituts zu unterrichten.

(5) Die Mitglieder des Vorstandes nehmen an den Sitzungen des Kuratoriums teil.
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§7
Geschäftsordnungsvorschriften

(1) Gegen Entscheidungen des Vorstandes können die Mitglieder des Vorstandes den
Fachbereichsrat anrufen. Die Anrufung des Fachbereichsrates hat aufschiebende Wir­
kung. Der Fachbereichsrat hat unverzüglich über seine Anrufung zu beraten. Dieser
kann mit einfacher Mehrheit der gewählten Fachbereichsratsmitglieder die Entschei­
dungen des Vorstandes abändern.

(2) Die Geschäftsordnung des Senats gilt in seiner jeweiligen Fassung sinngemäß.

§8
Benutzungsberechtigung

(1) Zur Benutzung des Instituts sind die Mitglieder der FernUniversität berechtigt.
Ferner stehen die Einrichtungen des Instituts Interessierten aus den Bereichen Politik
und Rechtswissenschaft, sowie der Rechtspflege offen.

(2) Für Leistungen des Instituts außerhalb der FernUniversitätt wird ein Entgelt ver­
einbart.

§9
Inkrafttreten

Diese Verwaltungs- und Benutzungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung
in den Amtlichen Mitteilungen der FernUniversität -Gesamthochschule- in Hagen in
Kraft.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs
Rechtswissenschaft vom 22.1.1991 und des Senats der FernUniversität -Gesamt­
hochschule- in Hagen vom 8.5.1991.

Hagen, 4.6.1991

Der Rektor
Prof. Dr. U. Battis
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Erste Ordnung

zur Änderung der Studienordnung

für das Hauptfach Sozialwissenschaften

an der FernUniversität - Gesamthochschule - in Hagen

vom 4. Juni 1991

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 85 Abs. 1 des Gesetzes über die wissenschaftlichen
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (WissHG) vom 20. November 1979 (GV NW
S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. März 1988 (GV NW S. 144), hat die
FernUniversität - Gesamthochschule - in Hagen die folgende Ordnung erlassen:

Artikel I

Die Studienordnung für das Hauptfach Sozialwissenschaften im Magister Artium­
Studiengang an der FernUniversität - Gesamthochschule - in Hagen vom 10. Januar
1989 (Amtliche Mitteilungen 1/1989) wird wie folgt geändert:

1. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 erhält folgende Fassung:

Auf die einzelnen Bereiche entfallen folgende Anteile an Pflichtl ) bzw.
Wahlpfl ichtkurse~) die zu studieren sind:

" Pflicht Wahlpflicht

Soziologie 180 Std. 120 Sld.

Politikwissenschaft 120 Std. I 120 Std.

Psychologie sozialer
Prozesse 160 Std. 80 Std.

Sozialwissenschaftliche
Propadeutik
und

Methoden der sozialwiss.
Forschung 120 Std. 6OStd.

"

b) Satz 7 erhält folgende Fassung:

"Zusätzlich sollen noch Wahl kurse aus dem Gesamtangebot der FernUniver­
sität im Umfang von mindestens sechzig Stunden belegt werden."

veröffentlicht: Amtliche Mitteilungen der FernUniversität in Hagen Nr. 2 / 1991 vom 01.10.1991 5



c) Satz 8 erhält folgende Fassung:

Das gesamte Grundstudlum ist also wie folgt zusammengesetzt:

"
Pflicht Wahlpflicht Wahl

Soziologie 180 Std. 120 Std.
minde-180 Std.

Poütikwissenschaft 120 Std. 120 Std. Ver-
stens

tiefWlg 60 Std.

Psychologie
sozialer Prozesse 160 Std. 80 Std.

SOzUU~senschaftUche

Propädeutik
und
Methoden der sozial-
wissenschaft!. Forschung 120 Std. 60 Std. "

2. In § 12 wird Nr. 2 ersatzlos gestrichen.
Die bisherigen Nr. 3 und 4 werden Nr. 2 und 3.

3. In § 16 Abs. 1 wird Nr. 3 ersatzlos gestrichen.
Die bisherigen Nr. 4-6 werden Nr. 3-5.

Artikel 11

Diese Studienordnung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung in den Amt­
lichen Mitteilungen der FernUniversität - Gesamthochschule - in Hagen in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs
Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften vom 16.1.1991 und des Senats der
FernUniversiät - Gesamthochschule in Hagen vom 8.5.1991.

Hagen, den 4. Juni 1991

Der Rektor
Univ.-Prof. Dr. U. Battis
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GAB!. NW. 11 Nr. 9/91

.. Zweite Satzung
zur Anderung der Oiplomprüfungsordnung

für den integrierten Studiengang Mathematik
an der Fernuniversität - Gesamthochschule - in Hagen

Vom 21. Juli 1991

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 91 Abs. 1 des Gesetzes über die wis­
senschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (WissHG)
vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 15. März 1988 (GV. NW. S. 144). hat die Fernuniversität - Gesamthoch­
schule - in Hagen die folgende Satzung erlassen:

Artikel I
Die Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Mathematik
an der Fernuniversität - Gesamthochschule - in Hagen vom 7. Juni 1988
(GAB!. NW. S. 319), geändert durch Satzung vom 10. Februar 1989 (GAB!.
NW. S. 212), wird wie folgt geändert:
1. § 19 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

al Nummer 3.3 Buchstabe b erhält folgende Fassung:
.b) Informatik

zu einem Praktikum und zu einem Kurs der praktischen, theoreti.
schen oder technischen Informatik aus dem Hauptstudium des
Diplomstudiengangs .Informatik im Umfang von mindestens 6
SWS (einschließlich Ubungen) (zwei Leistungsnachweisei:

b) Nummer 4.3 Buchstabe b erhält folgende Fassung:
.b) Informatik

zu einem Kurs der praktischen, theoretischen oder technischen
Informatik aus dem Hauptstudium des Diplomstudiengangs In­
f,Prmatik im Umfang von mindestens 6 SWS (einschließlich
Ubungen) (ein zusätzlicher Leistungsnachweis):"

c) Nummer 5.4 Buchstabe b erhält folgende Fassung:
.bl Informatik

zu einem Kurs der theoretischen oder technischen Informatik
aus dem Hauptstudium des Diplomstudiengangs.. lnformatik im
Umfang von mindestens 6 SWS (einschließlich Ubungen) (ein
Leistungsnachweisl,•

2. § 20 wird wie folgt geändert:
al Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

.Die Fachprüfungen der Diplomprüfung IA bestehen mit Ausnahme
der Nebenfächer Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaft in je
einer mündlichen Prüfung von in der Regel mindestens 30 und höch­
stens 40 Minuten Dauer über Inhalte des Hauptstudiums im Umfang
von mindestens 8 SWS (ohne Übungen)."

b) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:
.Die Fachprüfungen der Diplomprüfung 11 bestehen mit Ausnahme
der Nebenfächer Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaft in je

. einer mündlichen Prüfung von in der Regel mindestens 30 und höch­
stens 40 Minuten Dauer über Inhalte des Hauptstudiums im Umfang
von mindestens 12 SWS (ohne Ubungen)."

cl Absatz 4 Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:
.Die Fachprüfungen der Diplomprüfung 18 (.Mathematische Sy·
stemanalyse') bestehen mit Ausnahme der Fachprüfung im Neben­
fach Elektrotechnik und mit Ausnahme der Fachprüfung im Neben­
fach Wirtschaftswissenschaft in je einer mündlichen Prüfung von In
der Regel mindestens 30 und höchstens 40 Minuten Dauer über
I.nhalte des Hauptstudiums im Umfang von mindestens 8 SWS (ohne
Ubungen). Die Fachprüfung im Nebenfach Informatik besteht in ei·
ner mündlichen Prüfung von in der Regel mindestens 30 und höch·
stens 40 Minuten Dauer über Inhafte der technischen und theoreti·
schen Informatik aus dem Hauptstudium des Diplo"!~udiengangs

Informatik im Umfang von mindestens 8 SWS (ohne Ubungen)."

Artikel 11
Diese Satzung tritt am 1. Oktober 1991 in Krall Sie wird im Gemeinsamen
Amtsblatt des Kultusministeriums und des Ministeriums für Wissenschaft
und Forschung des Landes Nordrhein-Weslfalen (GAB!. NW.) veröttent·
licht

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates Mathematik
und Informatik vom 15. 1. 1991 und des Senats der Fernuniversität - Ge­
;:oai"l:,u(.:,<>-.;:,ui" - in nagen vom 6.5.1991 sowie der Genehmigung des
Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein­
Westfalen vom 14.6.1991 - 11 A 6-8149.26.

Hagen. den 21. Juli 1991
Der Rektor

der Fernuniversität - Gesamthochschule - in Hagen
Universitätsprofessor Dr. U. Battis

29"
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.. Satzung
zur Anderung der Prüfungsordnung

für den Zusatzs~udiengang Öffentliches Recht
1. für Diplom-Okonomen, Diplom-Kaufleute

und Diplom-Volkswirte,
2. für Diplom-Ingenieure, Naturwissenschaftler

mit Diplomabschluß
. und Absolventen von Diplomstudiengängen

in vergleichbaren Disziplinen
an der Fernuniversität - Gesamthochschule - in Hagen

Vom 11. Juli 1991

~ufgrund des § 2 Abs. 4. des § 87 Abs. 3 und des § 91 Abs. 1 des Gesetzes
uber die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-West­
falen (WissHG) vom 20. November 1979 (GV. NW S. 926). zuletzt geandert
durch Gesetz vom 15. März 1988 (GV. NW S. 144), hat die Fernuniversität­
Gesamthochschule - in Hagen die folgende Satzung erlassen:

Artikel I
Die Prüfungsordnung für den Zusatzstudiengang Öffentliches Recht 1:für
Diplom-Ökonomen, Diplom-Kaufleute und Diplom-Volkswirte, 2. für Di­
plom-Ingenieure, Naturwissenschaftler mit Diplomabschluß und Absol­
venten von Diplomstudiengängen in vergleichbaren Disziplinen an der
Fernuniversität - Gesamthochschule - in Hagen vom 12. April 1988 (GAB!.
NW S. 233) wird wie folgt geändert:
1. § 3 erhä~ folgende Fassung:

,§ 3
Einschreibungsvoraussetzungen

(1) Fürden rechtswissenschaftlichen Zusatzstudiengang Öffentliches
Recht furDlplom-Okonomen. Diplom-Kaufleute und Diplom-VolkSWirte
kann eingeschrieben oder als Zweithbrer gemäß § 70 Abs. 2 WissHG
zugelassen werden, wer die Diplomprüfung als Diplom-Ökonom, Di­
plom-Kaufmann oder Diplom-Volkswirt an einer wissenschaftlichen
Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes oder
eine als gleichwertig anerkannte Hochschulprüfung in einem dieser
Studiengange an einer Hochschule außerhalb des Geltungsbereichs
des Hochschulrahmengesetzes bestanden hat
(2) Für den rechtswissenschaftlichen Zusatzstudiengang Öffentliches
Recht für Diplom-Ingenieure. Naturwissenschaftler mit Diplomab­
sChluß und Absolventen von Diplomstudiengängen in vergleichbaren
DIsziplinen ~ann eingeschrieben oder als Zweithörer gemäß § 70
Abs.2 WlssHG zugelassen werden. wer die Diplomprüfung in einem
ingenieurWissenschaftlichen Studiengang oder in einem der Studien­
gänge Forstwirtschaft, Landwirtschaft, BiOlogie. Chemie, Geologie,
Geophysik, Informatik, Laborchemie, Mathematik, Meteorologie, Mine­
ralogie, Physik, Statistik oder Verfahrenschemie an einer wissenschaft­
lichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengeset­
zes oder eine als gleichwertig anerkannte Abschlußprüfung in einem
dieser Studiengänge an einer Hochschule außerhalb des Ge~ungs­
bereichs des Hochschulrahmengesetzes bestanden hat'

2. § 17 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
.Die ZUlassung erfolgt nur, wenn der Kandidat nachweist. daß er minde­
stens die Hälfte der angebotenen Einsendeaufgaben in zwei Fächern
aus dem Katalog des § 18 Abs. 2 bzw. Abs. 3 mit Erfolg bearbeitet hat'

Artikel 11
Diese Satzung tritt am 1. Oktober 1991 in Kraft. Sie gilt für Studenten. die ab
WIntersemester 1991/92 für die Zusatzstudiengange Öffentliches Recht
eingeschrieben werden. Die Satzung wird im Gemeinsamen Amtsblatt des
Kultusministeriums und des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen (GAB!. NW.I veröffentlicht

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates Rechtswis­
senschaft vom 19. 3. 1991 und des Senats der Fernuniversitat - Gesamt­
hochschul.e - in Hagen vom 3. 7. 1991 sowie der Genehmigung des Mini­
steriums fur Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-West­
falen vom 31. 5. 1990 - 11 A 6-8149.43.2. .

Hagen, den 11. Juli 1991

Der Rektor
der Fer~~!":!':~r~:~~! '-=~::=~~~::~:.:::~:: ........~...,I

Universitätsprofessor Dr. jur. U. Battis

GAB!. NWII Nr. 9/91

.. Satzung
. zur Anderung der Prüfung_ordnung

für die Zusatzstudien9änge Wirtschafts- und Arbeitsrecht
1. für Diplom-Okonomen, Diplom-Kaufleute

und Diplom-Volkswirte,
2. für Diplom-Ingenieure, Naturwissenschaftler

mit Diplomabschluß
und Absolventen von Diplomstudiengängen

in vergleichbaren Disziplinen
an der Fernuniversität - Gesamthochschule - in Hagen

Vom 11. Juli 1991

Aufgrund des § 2 Abs. 4. des § 87 Abs. 3 und des § 91 Abs. 1 des Gesetzes
über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-West­
falen (WissHGI vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 926), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 15. März 1988 (GV. NW. S. 144), hat die Fernuniversität­
Gesamthochschule - in Hagen die folgende Satzung erlassen:

Artikel I
Die Prüfungsordnung für die Zusatzstudiengange Wirtschafts- und Ar­
beitsrecht 1. für Diplom-Ökonomen, Diplom-Kaufleute und Diplom-Volks­
wirte, 2. für Diplom-Ingenieure, Naturwissenschaftler mit Diplomabschluß
und Absolventen von DIplomstudiengängen in vergleichbaren Disziplinen
an der Fernuniversität - Gesamthochschule - in Hagen vom 12. April 19r~
(GAB!. NW. S. 237) wird wie folgt geändert:
1. § 3 erhält folgende Fassung:

,§ 3
Einschreibungsvoraussetzungen

(1) Für den rechtswissenschaftlichen Zusatzstudiengang Wirtschafts­
und Arbeitsrecht für Diplom-Ökonomen, Diplom-Kaufleute und Diplom­
Volkswirte kann eingeschrieben oder als Zweithörer gemäß § 70 Abs. 2
WissHG zugelassen werden. wer die Diplomprüfung als Diplom-Öko­
nom, Diplom-Kaufmann oder Diplom-VolkSWirt an einer wissenschaft­
lichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengeset­
zes oder eine als gleichwertig anerkannte Hochschulprüfung in einem
dieser Studiengange an einer Hochschule außerhalb des Geltungs­
bereichs des Hochschulrahmengesetzes bestanden haI.
(2) Für den rechtswissenschaftlichen Zusatzstudiengang Wirtschafts­
und Arbeitsrecht für Diplom-Ingenieure, Naturwissenschaftler mit
Diplomabschluß und Absolventen von Dlplomstudlengangen In ver­
gleichbaren Disziplinen kann eingeschrieben oder als Zweithörer ge­
maß § 70 Abs. 2 WissHG zugelassen werden, wer die DIplomprüfung In
einem ingenieurwissenschaftlichen Studiengang oder in einem der
Studiengänge Forstwirtschaft. Landwirtschaft. Biologie, Chemie, Geo­
logie, Geophysik, Informatik, Laborchemie, Mathematik. Meteorologie,
Mineralogie, Physik, Statistik oder Verfahrenschemie an einer wissen­
schaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmen­
gesetzes oder eine als gleichwertig anerkannte Abschlußprüfung in
einem dieser Studiengänge an einer Hochschule außerhalb des Gel­
tungsbereichs des HOChschulrahmengesetzes bestanden hat.'

2. § 17 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
.Die Zulassung erfolgt nur, wenn der Kandidat nachweist. daß er mine
stens die Hälfte der angebotenen Einsendeaufgaben in zwei Facher, ,
aus dem Katalog des § 18 Abs. 2 bzw. Abs. 3 mit Erfolg bearbeitet hat.·

Artikel 11
Diese Satzung tritt am 1. Oktober 1991 in Kraft. Sie gi~ für Studenten, die ab
Wintersemester 1991/92 für die Zusatzstudiengange Wirtschafts- und Ar­
beitsrecht eingeschrieben werden. Diese Satzung wird im Gemeinsamen
Amtsblatt des Kultusministeriums und des Ministeriums für Wissenschaft
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (GAB!. NW) veröffent­
licht

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates RechtSWIS­
senschaft vom 19.3. 1991 und des Senats der Fernuniversität - Gesamt­
hochschule - in Hagen vom 3. 7. 1991 sowie der Genehmigung des Mini­
steriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-West­
falen vom 31. 5. 1990 - 11 A 6-8149.43.2.

Hagen, den 11. Juli 1991
Der Rektor

der Fernuniversität - Gesamthochschule - In Hagen
Universitätsprofessor Dr. jur. U. BattlS
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